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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1988

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §39 Abs3;

Rechtssatz

Wesentliches Kriterium einer entsprechenden Betätigung im Betrieb ist die Sicherstellung einer gesetzmäßigen

Gewerbeausübung, und zwar bezogen auf den Gewerbebetrieb als Gesamtheit.
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